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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.02.2022

(1) Die offentliche Stelle muss Uber den Antrag ohne unnétigen Aufschub, spatestens aber innerhalb von vier Wochen
entscheiden, sofern nicht in den geltenden Zugangsregelungen besondere Fristen festgelegt sind. Die Frist beginnt an
dem Tag, an dem der Antrag oder im Falle eines Verbesserungsauftrags (8 9 Abs. 3) seine fristgerechte Verbesserung
bei der offentlichen Stelle einlangt.

(2) Die offentliche Stelle kann die Frist um weitere vier Wochen verlangern, wenn es sich um einen umfangreichen
oder komplexen Antrag handelt. Sie muss den Antragsteller davon unter Angabe der Grinde ohne unndétigen
Aufschub, spatestens aber innerhalb von drei Wochen nach Einlangen des urspringlichen Antrags oder seiner
fristgerechten Verbesserung unterrichten.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 12/2022, LGBI. Nr. 12/2022

In Kraft seit 29.01.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stdwg/paragraf/9
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=12/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=12/2022&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 10 StDWG
	StDWG - Steiermärkisches Dokumenten-Weiterverwendungsgesetz


